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Liebe Eltern,

die neue schwarz-gelbe Landesregierung hat
sich in der Schulpolitik ambitionierte Ziele ge-
setzt. „Gutes zu bewahren und notwendige Ver-
änderungen herbeizuführen“, versprach die
neue Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP)
zum Auftakt des Schuljahres in Düsseldorf. In
den bisherigen politischen Debatten bestimm-
ten dann zentrale Schlagworte wie kleinere Klas-
sen, moderne Schulgebäude, Digitalisierung und
beste Technik, gerechter bezahlte Lehrer und ein
spürbarer Abbau des Unterrichtsausfalls die Dis-
kussion. Ziel soll es also sein, dass Schulen den
hohen Ansprüchen an ihre Leistungsfähigkeit
gerecht werden, weil auch die Herausforderun-
gen, denen sich junge Menschen im (Berufs-)
Leben stellen müssen, stetig zunehmen.

Die KED in NRW wird den Wandel, den die neue Landesregierung in der
Schul- und Bildungspolitik einleiten will, konstruktiv begleiten. Positiv
hervorzuheben ist schon jetzt die Neuausrichtung bei der Inklusion. Wir
werden jedoch weiter genau hinsehen und die Landesregierung beim
Wort nehmen, die versprochen hat, dass die Voraussetzungen für ein
möglichst breites Förderschulangebot geschaffen werden. Denn Eltern
wollen eine Wahlfreiheit zwischen Regelschule und Förderschule er-
möglicht bekommen. Auch wird die Initiative begrüßt, den Schülerin-
nen und Schülern eine Lernumgebung, die sauber und angenehm ist,
die pädagogischen Anforderungen entspricht und die es ermöglicht,
mit der neuesten Technologie zu lernen und zu lehren, zu ermöglichen.
Dies erfordert dann natürlich auch ein entsprechendes finanzielles En-
gagement. In diesem Zusammenhang sind besonders bei den Grund-
schulen deutliche Akzente zu setzen. Denn letztlich ist eine funktionie-
rende Primarstufe die zentrale Voraussetzung und Basis für alle weite-
ren Bildungsgänge. Bei allen diesen Themen wie auch bei dem bevor-
stehenden Gesetzgebungsprozess zur Umwandlung von G8 auf G9
werden wir uns als nordrhein-westfälischer Landesverband der KED be-
wusst einbringen und – wenn notwendig – kritisch Stellung nehmen. 
Abschließend wünsche ich Ihnen und Ihren Kindern ein besinnliches
Weihnachtsfest im Kreis der gesamten Familie und für das neue Jahr
2018 Gottes Segen verbunden mit Gesundheit und Glück.
Brühl, im Dezember 2017
Dr. Herbert Heermann, Vorsitzender

Dr. Herbert Heermann aus
Brühl ist Vorsitzender des
Landesverbandes der 
Katho lischen Eltern  schaft
Deutschlands in Nordrhein-
Westfalen (KED NRW)
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Die Kirchen haben sich auf eine solche
gemeinsame Initiative verständigt, 
da zunehmend konkreter Bedarf durch
Religionslehrkräfte, Schulleitungen
und Schulaufsicht artikuliert wurde, 
< weil die Zahl der christlichen Schü-
ler und Schülerinnen im Gegensatz zu
muslimischen Schülern und solchen
ohne Bekenntnis auch in NRW seit Jah-
ren deutlich rückläufig ist und weil
(daher) aus schulorganisatorischen
Gründen der evangelische oder katho-
lische Religionsunterricht zunehmend
in einer rechtlichen und inhaltlichen
Grauzone im Klassenverband erteilt
wurde;
< weil die Erfahrungen von Schülerin-
nen und Schülern, Lehrkräften und El-
tern mit konfessioneller Kooperation
im Religionsunterricht in anderen Bun-
desländern und in NRW-Modellprojek-
ten durchweg positiv sind; es hat sich
gezeigt, dass auch konfessionell-ko-
operativer Religionsunterricht die au-
thentische Begegnung mit der ande-
ren Konfession nachhaltig ermöglicht

und so hilft, sich der eigenen Konfes-
sion im Dialog bewusster zu werden.
Das gilt für die Schülerinnen und Schü-
ler ebenso wie für die Lehrerinnen und
Lehrer;
< weil die verfassungsmäßige Zustän-
digkeit und Verantwortung der Kirchen
für die Inhalte des Religionsunterrichts
eine kirchliche Vereinbarung verlangt.
Nur die Kirchen können definieren, was
konfessioneller Religionsunterricht in
kooperativer Form ist.

Im August 2017 hat daraufhin das Mi-
nisterium für Schule und Bildung die
Bezirksregierungen informiert, dass
der einschlägige Runderlass zum Reli-
gionsunterricht v. 20.6.2003 (BASS 12-
05 Nr.1) um die neue Nr. 6 „Konfessio-
nelle Kooperation im Religionsunter-
richt“ ergänzt worden ist; er ist inzwi-
schen im Amtsblatt veröffentlicht wor-
den.

Auf dieser Grundlage kann ab dem
Schuljahr 2018/2019 an Grundschulen
und Schulen der Sekundarstufe 1

Zur Einführung
von konfessionell-
kooperativem
Religionsunterricht 

Eckpunkte und Perspektiven

Im Juli 2017 haben nach längeren Verhandlungen die ka-

tholischen Bistümer (ohne Köln) und die evangelischen

Landeskirchen in NRW bilaterale Vereinbarungen zur

konfessionellen Kooperation im Religionsunterricht un-

terzeichnet. Die entsprechenden, gleichlautenden Doku-

mente lassen sich auf den Homepages der zuständigen

kirchlichen Schulabteilungen nachlesen. 



neben dem bewährten Religionsunter-
richt in konfessionell homogenen Lern-
gruppen der katholische und evangeli-
sche Religionsunterricht auch in kon-
fessionell-kooperativer Form erteilt
werden.

An Berufskollegs soll dies wegen einer
längeren Vorbereitungszeit erst ab
dem Schuljahr 2020/2021 möglich sein.

Entgegen immer wieder geäußerter
Bedenken ist festzuhalten, dass es sich
auch bei konfessionell-kooperativem
Religionsunterricht um konfessionel-
len Religionsunterricht im Sinne des
Grundgesetzes handelt. Rechtlich gilt
er als Religionsunterricht der Religions-
gemeinschaft, der die unterrichtende
Lehrkraft angehört. 

Die unterzeichnenden katholischen
und evangelischen Kirchenleitungen
sind überzeugt:
„Indem junge Menschen andere
Gleichaltrige und auch Lehrerinnen
und Lehrer der eigenen und anderen
Konfession im unterrichtlichen Kon-
text, der auf diese Weise notwendiger-
weise in reflektierter ökumenischer Of-
fenheit und konfessioneller Eindeutig-
keit gestaltet wird, erleben, werden sie
zu einer authentischen Auseinander-
setzung mit der eigenen und fremden
Konfession herausgefordert. Auf diese
Weise kann das Bewusstsein für die ei-
gene Konfession und für die Verständi-
gung mit der anderen Konfession
wachsen.

Somit kann der konfessionelle Religi-
onsunterricht auch für die Schülerin-
nen und Schüler an Anziehungskraft
gewinnen, die aufgrund diverser

Gründe bis dato noch nichts oder nicht
viel in authentischer Weise über den
christlichen Glauben erfahren haben.
Dies kann auch für die nicht getauften
Schülerinnen und Schüler gelten.“
(> Vereinbarung … S. 2)

Die Schulen, in denen der konfessio-
nell-kooperative Religionsunterricht
eingeführt werden soll, stellen einen
Antrag durch die Schulleitung an die
Schulaufsicht; eine Genehmigung setzt
das erklärte Einvernehmen der regio-
nal zuständigen kirchlichen Oberbe-
hörden voraus. Konkrete Verfahrens-
modalitäten werden gegenwärtig erar-
beitet.

Da es sich um zwei eigenständige Fä-
cher handelt, die im Rahmen eines be-
stimmten Zeitraumes kooperieren, ist
zur Genehmigung ein spezifisches
fachdidaktisches/fachmethodisches
Konzept auf der Basis der jeweils gülti-
gen Lehrpläne vorzulegen und zu prü-
fen. Dabei muss sichergestellt sein,
dass die konfessionsverbindenden und
die konfessionsspezifischen Themen
angemessen abgebildet und behandelt
werden.

Mit der Einführung von konfessionell-
kooperativen Religionsunterricht ist
ein verbindlicher Fachlehrerwechsel
verbunden, damit die Schülerinnen
und Schüler im Laufe des bestimmten
Zeitraums jeweils beide Konfessionen
authentisch kennenlernen und reflek-
tieren können. 

Der konfessionell-kooperative Religi-
onsunterricht kann daher von einer
Schule prinzipiell nur beantragt wer-
den, wenn Religionsunterricht beider
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Konfessionen – erteilt von entspre-
chenden Lehrerinnen und Lehrern mit
kirchlicher Bevollmächtigung – statt-
findet.

Damit die beteiligten Lehrerinnen und
Lehrer konfessionsbewusst und kon-
fessionssensibel unterrichten können,
ist die Teilnahme an einer entspre-
chenden Fortbildung verpflichtend und
sollte zum Antragszeitpunkt nachweis-
bar bzw. terminiert sein.

Diese Fortbildung wird von den Kir-
chen durchgeführt. Inhaltlich wird es
schwerpunktmäßig um Vermittlung
der inhaltlichen Voraussetzungen des
konfessionell-kooperativen Religions-
unterrichts (fachdidaktisches/fachme-
thodisches Konzept; Optionen zum
Fachlehrerwechsel u.a.) gehen.

Die diesbezüglichen Termine (Frühjahr
2018) werden rechtzeitig bekanntgege-
ben. 

Dem Antrag sind weiterhin Nachweise
der Beschlussfassung der Schulkonfe-
renz und ggfs. der erfolgten Elternin-
formation beizufügen. 

Vor dem Hintergrund der gültigen
Lehrpläne werden für die Beantragung
Standardzeiträume vorgegeben, d. h.
die Schulen beantragen für die Klassen
1+2, 3+4, 5+6, 7+8, 9+10. Am Gymna-
sium sind die Standardzeiträume 5+6,
7-9 (also drei Jahre). Für das Berufskol-
leg wird zukünftig bezogen auf die An-
lagen A, B und C zu beantragen sein.

Die jeweiligen Folgejahrgänge können
nach dem gleichen Modell kooperativ
unterrichtet werden. Nach zwei Jahren
ist ein Evaluierungsgespräch mit den
am konfessionell-kooperativen Religi-
onsunterricht beteiligten Lehrkräften
vorgesehen. Ggfs. kann anschließend
für die beantragten Standardzeit-
räume eine unbefristete Genehmigung
für konfessionell-kooperativen Religi-
onsunterricht erteilt werden. 

Die Fachlehrerin bzw. der Fachlehrer,
die/der den konfessionell-kooperati-
ven Religionsunterricht erteilt hat, be-
wertet die Leistungen der Schülerin-

nen und Schüler. In den Zeugnissen
werden diese Leistungen unter der Fä-
cherbezeichnung „Religionslehre“ aus-
gewiesen (vgl. RdErl. v. 20.03.2003 Er-
gänzung vom 15.08.2017 Nr. 6.7).
Auch nach Entfristung des konfessio-
nell-kooperativen Religionsunterrichts
muss sichergestellt werden, dass nur
Religionslehrkräfte diesen erteilen, die
an einer entsprechenden Fortbildung
(s. o.) teilgenommen haben.
An öffentlichen Bekenntnisschulen
kann konfessionell-kooperativer Religi-
onsunterricht beantragt werden, so-
fern die o.g. Voraussetzungen gegeben
sind. 

Schulen, die keinen Antrag auf konfes-
sionell-kooperativen Religionsunter-
richt stellen (wollen), unterrichten wei-
terhin gemäß Erlass BASS 12-05 Nr. 1.

Nach den bisherigen, überwiegend po-
sitiven Rückmeldungen gehen staatli-
che Schulaufsicht und kirchliche Stel-
len von zahlreichen Anträgen schon
zum nächsten Schuljahr 2018/2019 aus. 

Allen Beteiligten ist klar, dass die Ein-
führung von konfessionell-kooperati-
vem Religionsunterricht kein Selbst-
läufer sein wird, sondern Prozesscha-
rakter hat und Jahre dauern wird.
Selbstverständlich beantwortet dieses
Modell nicht alle Fragen, vor denen
Schulleitungen und Religionslehrkräfte
im schulischen Alltag stehen. Konzep-
tionen und Verfahrensfragen werden
einer kontinuierlichen Überprüfung
und ggfs. Überarbeitung bedürfen.

Auf jeden Fall aber wird ein auf die be-
schriebene Weise eingeführter und be-
gleiteter konfessionell-kooperativer
Religionsunterricht eine Option zur
rechtssicheren, richtliniengemäßen Or-
ganisation des Religionsunterrichts er-
möglichen und damit einen wesentli-
chen Beitrag zur Sicherung der religiö-
sen Bildung in der Schule leisten.

Roland Gottwald, Schulrat i.K.
Erzbischöfliches Generalvikariat

Paderborn, Hauptabteilung Schule
und Erziehung
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Die KED in NRW begrüßt, dass die ka-
tholischen Bistümer in Aachen, Müns-
ter, Essen und Paderborn und die evan-
gelischen Landeskirchen Rheinland,
Westfalen und Lippe die Vereinbarung
unterzeichnet haben, womit der kon-
fessionell-kooperative Religionsunter-
richt ab dem Schuljahr 2018/19 in NRW
an Grundschulen und in der Sekundar-
stufe I möglich ist. 
„Die Vereinbarung ist zukunftswei-
send und eine Reaktion der beiden gro-
ßen Kirchen auf eine sich verändernde
Schullandschaft mit einem Rückgang
an christlichen Schülern“, unterstreicht
Dr. Herbert Heermann, Vorsitzender
der KED in NRW. Die rückläufige Zahl
an christlichen Schülern sei zum einen
auf die demographische Entwicklung
zurückzuführen und zum anderen da-
rauf, dass es immer mehr Schüler gebe,
die konfessionslos sind oder einer an-
deren Religionsgemeinschaft angehö-
ren. Die Entwicklung mache an vielen
Schulen deshalb einen konfessionell
homogenen Unterricht immer weniger
durchführbar. Dies führte in der Ver-
gangenheit oft dazu, den evangeli-
schen oder katholischen Religionsun-
terricht aus organisatorisch-prakti-
schen Gründen ungeregelt im Klassen-
verband zu erteilen oder gar vollstän-
dig entfallen zu lassen, wenn es nur
wenige katholische und evangelische
Schüler gab. „Dies entsprach nicht den
gesetzlichen Grundlagen, wonach der
Unterricht immer an das jeweilige ka-
tholische oder evangelische Bekennt-
nis gebunden ist. Mit der Vereinbarung
wurde nun eine rechtliche Grundlage
geschaffen“, so Dr. Heermann. 
Die Vereinbarung komme zudem vie-
len christlichen Eltern entgegen, bei
denen die Plausibilität einer konfessio-

nellen Trennung des Religionsunter-
richts im Laufe der Jahre abgenommen
habe. Für sie und die Lehrerschaft sei
der konfessionell kooperative Unter-
richt für evangelische und katholische
Schüler ein Ausdruck gewachsener
Ökumene. „Ein solcher Religionsunter-
richt trägt zur religiösen und allgemei-
nen Bildung bei, regt zum kritischen
Nachdenken über die eigene Religiosi-
tät und zur Auseinandersetzung mit
der anderen Konfession an. Die Unter-
schiede geben Anlass zum Dialog“, un-
terstreicht Dr. Heermann. Der religiö-
sen Bildung käme ein immer höherer
Stellenwert zu, da bei getauften Schü-
lern christliche Traditionen und bibli-
sches Wissen nicht mehr selbstver-
ständlich seien. 
Als richtig wertet die KED in NRW es,
dass laut der Vereinbarung die Unter-
schiede zwischen beiden Religionen
nicht aufgehoben werden. „Der kon-
fessionell-kooperative Unterricht wird
im Wechsel von einer Lehrkraft des Un-
terrichtsfaches Evangelische Religions-
lehre und Katholische Religionslehre
unterrichtet. Das jeweilige konfessio-
nelle Profil soll in der Zusammenarbeit
herausgestellt und bezeugt werden“,
so Dr. Heermann. Die KED in NRW be-
grüßt es deshalb, dass verbindliche
Fachlehrerwechsel vorgesehen sind,
die konfessionsspezifische Themen be-
handeln. Um eine fundierte religiöse
Bildung auf der Grundlage beider Kon-
fessionen zu ermöglichen, sollen die
Lehrkräfte entsprechend aus-, fort- und
weitergebildet werden. Auch bei der
zukünftigen Lehrerausbildung müsse
die Fachdidaktik professionell ausge-
baut werden, so Dr. Heermann. 

Eva Weingärtner

KED in NRW begrüßt Kooperation der
katholischen und evangelischen
Kirchen beim Religionsunterricht
Eine bildungsrelevante Auseinandersetzung mit
der eigenen und der anderen Konfession 
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„App geht’s?! – WhatsApp, Snapchat,
Instagram und Co sicher nutzen - Kin-
der und Jugendliche bei einem verant-
wortungsvollen Umgang begleiten“.
Wie das geht, verdeutlichte Johannes
Wentzel, Medienreferent und Medien-
pädagoge aus Münster beim KED El-
ternforum im Mecure Hotel Aachen
am Europaplatz. Rund 50 Interessen-
ten folgten dem anschaulichen Vortrag
des Fachmanns, der Möglichkeiten auf-
zeigte, damit Kinder und Jugendliche
nicht Inhalte im Netz veröffentlichen,
die problematisch für sich oder andere
werden können. Er stellte heraus, dass
Inhalte schnell im Netz, aber schwer
bzw. gar nicht mehr zu löschen sind. 

Dass mit Johannes Wentzel ein Experte
eingeladen worden war, darauf ver-
wies Dr. Herbert Heermann, Vorsitzen-
der der KED in NRW, bei der Begrü-
ßung. Der Referent verdeutlichte
gleich, dass Erwachsene die digitalen
Lebens- und Erfahrungsräume von Kin-
dern und Jugendlichen kennen lernen
müssen, um ihr Kommunikationsver-
halten und die damit verbundenen

Problematiken besser nachvollziehen
zu können. Im Idealfall würden die El-
tern und die Schule Hand in Hand das
Thema angehen. Seinen Ausführungen
zufolge ist es einfach, Apps zu installie-
ren und im Internet unterwegs zu sein.
„Wichtig ist der innere Kompass.
Damit meine ich die Werte, die in der
Schule und im Elternhaus vermittelt
werden“, sagte der Referent. Die Me-
dienwelt heute lasse sich nicht ändern.
Wir als Eltern könnten nur als An-
sprechpartner zur Seite stehen sowie
die Kinder und Jugendliche stärken,
plädierte er. Es gebe viele Apps, wo
kreativ gestaltet werden kann, fuhr er
fort. Als Beispiel zeigte er den Green
Screen, vor den Moderatoren gestellt
werden, um x-beliebige Hintergründe
mittels einer App hinein produzieren
zu können. Die Teilnehmer durften dies
praktisch ausprobieren. 

Im Anschluss begab sich Wentzel auf
eine Zeitreise der Medien vom Telefon
mit Wählscheibe über das erste Handy
1983 bis zum heutigen Smartphone,
um zu verdeutlichen, wie rasant sich

„App geht’s?!“ –
WhatsApp, Snapchat, Instagram
und Co sicher nutzen
Elternforum der KED NRW in Aachen

8

Der Referent Johannes Wentzel
(l.) und Dr. Herbert Heermann
(r.), Vorsitzender der KED in
NRW mit Teilnehmerinnen
beim KED Elternforum vor dem
Green Screen.



unsere mediale Welt entwickelt. Heute
könne ein erstelltes Foto oder Video
bei Instagram und Co sofort gepostet
werden. Hier mahnte er mit der These:
„Think before you poste!“ Wenn Kinder
und Jugendliche vorhaben, ein Foto zu
posten oder zu teilen, sollten sie ihren
Kopf einschalten und schauen, dass
das Persönlichkeitsrecht der anderen
nicht verletzt wird, nachfragen, ob sie
fotografieren und die Fotos in den so-
zialen Netzwerken weitergeben dür-
fen, so wie genau schauen, wie und wo
sie sich selber und andere abgelichtet
haben. „Wie bin ich oder sind andere

darauf zu sehen“, laute
die Frage, so der Refe-

rent. „Das Netz stellt Öffentlichkeit
dar. Der Filter im Kopf ist der einzige
Schutz“, mahnte Johannes Wentzel. 

Schließlich verdeutlichte er, dass wir
alle eine Medienbiographie haben. Er-
wachsene sind heute ebenso in den di-
gitalen Lebenswelten unterwegs wie
die Kinder. Als Erwachsener habe man
eine Vorbildfunktion. Es komme darauf
an, welchen Medien-Knigge (www.me-
dien-knigge.de) man als Familie habe

und ob die Nutzung situationsange-
messen sei. „Erwachsene sind die Takt-
geber“, betonte Johannes Wentzel. Ein
großes Problem an den Schulen sei
heute Sexting, erklärte er. Er kenne
keine Schule, wo dies nicht eine Rolle
spiele. Hier sei Aufklärungsarbeit not-
wendig. Eltern müssten ihren Kindern
und Jugendlichen vor Augen führen,
dass sie Verantwortung im Netz
haben, mit ihnen beispielsweise einen
Mediennutzungsvertrag (www.me-
diennutzungsvertrag.de) erstellen,
ihnen erklären, dass es Seiten für Kin-
der gibt wie www.blinde-kuh.de,
www.fragfinn.de und www.internet-
abc.de oder dass Jugendliche Informa-
tionen zu Apps unter www.handysek-
tor.de finden. 

Johannes Wentzel verdeutlichte, dass
es keine 100prozentige Sicherheitsein-
stellung bei der Nutzung von Apps
gibt, dass WhatsApp datenschutzmä-
ßig fragwürdig ist und es Alternativen
dazu mit „Threema“ gibt und dass
jeder, der ins Netz geht, sein Profil hin-
terlässt. „Eine dauerhafte Privatsphäre
und Sicherheit ist mir nicht bekannt
bei Kommunikationsapps“, erklärte er.
Als diskrete Suchmaschinen nannte er
„Startpage“, „DuckDuckGo“ sowie als
Anonymisierungsprogramm „Tor
Browser“. Schließlich empfahl er noch
ein gutes und sicheres Passwort, das
Sonderzeichen, Zahlen und Buchsta-
ben in Groß- und Kleinschreibung ent-
halten sollte. Für die vielen Tipps und
Einblicke dankten die Teilnehmer dem
Referenten mit viel Applaus.

Eva Weingärtner

Elternforum
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Zum Schuljahr 2019/2020 sollen alle
Gymnasien zu G9 zurückkehren, die
sich nicht aktiv für eine Beibehaltung
von G8 aussprechen. Die Aufrechter-
haltung einer G8-Option ist dadurch
begründet, dass es auch einen nen-
nenswerten Anteil von Schülerinnen
und Schülern, Eltern und Lehrkräften
gibt, die G8 positiv gegenüberstehen.
Die NRW-Koalition setzt darauf, dass
die Betroffenen vor Ort selbst am bes-
ten wissen, was ihren Bedürfnissen
entspricht. Deshalb erhalten sie für
den Umstellungszeitpunkt 2019/2020
die Freiheit, im Rahmen der Schulkon-
ferenz mit einer Mehrheit von mehr als
zwei Dritteln selbst über die Länge des
gymnasialen Bildungsgangs an ihrer
Schule zu entscheiden. 

Die Umstellung auf G9 beginnt mit
dem Schuljahr 2019/2020. Sie umfasst
die Jahrgänge 5 und 6 des Gymnasi-
ums, also auch die Kinder, die zum
Schuljahr 2018/2019 im Gymnasium
aufgenommen wurden. Eine Erstre-
ckung auf weitere Jahrgänge ist
wegen der dann bereits fortgeschritte-
nen Schullaufbahn nicht beabsichtigt.

(Ministerium für Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen)

Zeitlicher Ablauf G9-Gesetz

Eckpunkte im Kabinett und Referen-
tenentwurf :: 14. November 2017

Verbändebeteiligung :: bis Weihnach-
ten 2017

Kabinettsbeschluss :: Anfang 2018

Einbringung Landtag :: Anfang 2018

Anmeldungen Gymnasien Schuljahr
2018/2019 :: Februar/März 2018

Verabschiedung Gesetz :: Vor den
Sommerferien 2018 (angestrebt)

Entscheidung an Schulen über
G8/G9 :: Zu Beginn des Schuljahres
2018/19

Anmeldungen Gymnasien Schuljahr
2019/2020 :: Februar/März 2019

Umstellung G9 :: 1. August 2019

(Ministerium für Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen)

Planungen schulfachliche
Ausgestaltung

Ausbildungs- und Prüfungsordnungen
Rechtsverbindliche schulfachliche Fest-
legungen können erst im Anschluss an
die Schulgesetznovelle durch die Neu-
fassungen der Ausbildungs- und Prü-
fungsordnungen für die Sekundar stu -

Rückkehr zu G9
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fe I (APO-SI) und der gymnasialen
Oberstufe (APO-GOSt) erfolgen. Ein
„schulfachliches Eckpunktepapier“ soll
in Kürze veröffentlicht werden und
transparent machen, auf welcher
Grundlage das Schulministerium die
weiteren Schritte vorbereitet.

Lehrpläne
Die Lehrplankommissionen nehmen
Anfang 2018 die Arbeit auf. Die Inkraft-
setzung soll zum 1. August 2019 erfol-
gen.

Mittlerer Schulabschluss
Schüler/innen der G9-Gymnasien neh-
men künftig an den zentralen Prüfun-
gen am Ende der Klasse 10 zum Erwerb
des mittleren Schulabschlusses teil.

Wochenstundenzahl
In der Sekundarstufe I werden insge-
samt 188 WS (Wochenstunden) vorge-
sehen (von denen 8 nicht verbindlich
sind).
Damit wird die gleiche Anzahl an Wo-
chenstunden zur Verfügung gestellt

wie den anderen Schulformen der Se-
kundarstufe I.
Die Wochenstundenzahl in der Sekun-
darstufe I wird so bemessen sein, dass
grundsätzlich ein Halbtagsbetrieb
möglich sein wird.

Stundentafel
Der im Vergleich zum achtjährigen Bil-
dungsgang höhere Unterrichtsumfang
in der Sekundarstufe I des neunjähri-
gen Gymnasiums soll der Stärkung der
ökonomischen Kompetenzen, der
MINT-Bildung, der Ersten Fremdspra-
che sowie des Faches Deutsch dienen.

Schwerpunkt Digitales
Bei der Lehrplanerarbeitung für die Fä-
cher des G9 werden die Anforderun-
gen an eine Bildung in der digitalen
Welt auch in den fachlichen Anforde-
rungen der einzelnen Fächer verankert.

(Ministerium für Schule und Bildung
des Landes Nordrhein-Westfalen)
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Der Landesverband der KED NRW
hat seine Elternbroschüre „Welche
Schule ist die richtige?“ überarbei-
tet und neu herausgegeben, um
Eltern bei der Schulwahl für ihr
Kind beim Übergang von der
Grundschule zu den weiterführen-
den Schulen zu unterstützen.
Die Broschüre stellt das Schulsys-
tem und die einzelnen Schultypen
– einschließlich der neuen Sekun-
darschule – in Nordrhein-Westfa-

len mit ihren Cha-
rakteristika, der
Unterrichtsstruktur und den ange-
botenen Abschlüssen vor. Eine Ta-
belle mit Persönlichkeitsmerkma-
len kann helfen, sein eigenes Kind
hinsichtlich seines Lern- und per-
sönlichen Verhaltens einzuschät-
zen. 
Die Broschüre ist bei den Ge-
schäftsstellen der KED erhältlich.

„Welche Schule ist die richtige?“ –
Elternbroschüre der KED-NRW



Am 10. Oktober 2017 fand die diesjäh-
rige Jahreshauptversammlung der KED
im Bistum Aachen e.V. in der Liebfrau-
enschule Eschweiler statt.
Im Jahre 1906 übernahmen die Franzis-
kanerinnen von Lüdinghausen/Non-
nenwerth die 1879 gegründete Schule
für Mädchen in Eschweiler, für die sie
ein neues Gebäude errichteten. Dies ist
die Geburtsstunde der Liebfrauen-
schule in Eschweiler.
Sie unterhielten diese „Katholische hö-
here Mädchenschule“, an die zeitweise
ein Internat angegliedert war, und
prägten sie nachhaltig in Unterricht
und Erziehung im franziskanischen
Geist.
1960 fand die Einweihung des soge-
nannten "Neubaus" als Erweiterungs-
trakt statt. Im Schuljahr 1975/76 wurde
die Koedukation eingeführt.
Am 1. August 1991 übernahm das Bis-
tum Aachen die Trägerschaft und
damit die Verantwortung für die Erhal-
tung und Weiterführung der Schule, so
dass der Charakter und die Tradition
eines katholischen Gymnasiums nicht
nur gewahrt blieben, sondern der
Schulgemeinde ein neuer Impuls gege-
ben wurde, die nunmehr mehr als hun-
dertjährige Tradition christlichen
Schullebens zu wahren und weiter zu
entwickeln.
Im Herbst 2006 feierte die Schulge-
meinde das hundertjährige Jubiläum
der Liebfrauenschule.
Zu Beginn des 2. Schulhalbjahres 2017
startete die „Internationale Klasse“ an
der Schule. Die Kinder kommen aus
verschiedenen Ländern und bringen
alle unterschiedliche Voraussetzungen
mit. Demnach steht das Erlernen der
deutschen Sprache im Vordergrund.
Aber auch Fächer wie Musik, Englisch,
Biologie, Chemie und Mathe sind auf
dem Stundenplan vorgesehen. Neben
dem Fachunterricht findet in zwei Un-

terrichtsstunden praxisorientierter Un-
terricht statt, in dem interkulturelle
Kompetenzen erlernt werden sollen.
Das Ziel ist es, die Kinder schrittweise
in eine Regelklasse zu integrieren. 
Die internationalen Schüler haben
zudem Paten an ihrer Seite, die ihnen
die Einfindung und die Orientierung in
der Schule erleichtern sollen. So wer-
den sie von anderen Schülern durch die
Schule geführt, haben einen Ge-
sprächspartner und knüpfen Kontakte.
Dazu wurden die Paten von einer
Flüchtlingsseelsorgerin geschult und
vorbereitet. Aufgrund der Sprachbar-
riere wurde von dem Pädagogikkurs
der EF die Hausordnung der Schule in
Form von Standbildern und Piktogram-
men umgesetzt.

Die Liebfrauenschule ist seit 2015 Mit-
glied der KED im Bistum Aachen e.V.
Seit dem 1. Februar 2017 hat die Schule
mit Herrn Carsten Gier einen neuen
Schulleiter. Der Abend begann mit
einer Führung durch die Schule und
danach fand die eigentliche Mitglie-
derversammlung statt.
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„Internationale Klasse“ an der Schule

KED im Bistum Aachen



Im September 2017 stellte die KED im
Bistum Aachen der Künstlerin und Fo-
tografin Meike Hahnraths Räumlich-
keiten für ein Shooting zum Projekt
„Schubladen online“ zur Verfügung.
Meike Hahnraths im O-Ton:
„Ich will Erfolg und Reichtum. Kurz ge-
stutzt? Das verstehe ich gut. Das liegt
eben daran, dass Erfolg und Reichtum
sehr oft erst einmal mit Geld assoziiert
werden. Das ist eine legitime, aber
nicht die einzige Definition. Liebe,
Freundschaft, Zeit, Austausch, Konsens,
Gelingen, Inspiration sind für mich die
Bestandteile von Erfolg und Reichtum,
die ich mehren will. Aus diesem Grund
habe ich 2015 mit dem Kunstprojekt
,Schubladen' begonnen.

 Ich fotografiere seit über 30 Jahren,
hauptsächlich Portraits. Dabei ver-
wende ich Kamera und Rechner wie ein
Maler Farbe, Pinsel und Spachtel. Ich
nutze meine künstlerische Freiheit, um
die Facetten eines Menschen zu zei-
gen, die ich in ihm sehe: Damit will ich
die jeweils einzigartige Schönheit, die
ich ganz subjektiv definiere, in einem
Portrait festhalten. Zu meiner großen
Zufriedenheit haben sich bisher alle
wiedererkannt und über ihr Abbild ge-
freut.
Ob Spastiker, Hilfskraft, Künstlerin,
Akademiker, Handwerker, misshan-
delte Ehefrau oder Kindergartenkind:
Ohne ehrliche und zugewandte Kom-
munikation gelingt kein Portrait. Und

genau da liegt für mich ein weiterer
Reiz in meiner Arbeit.
 Wir fällen oft vorschnell Urteile über
andere, weil wir zunächst nur wenige
Facetten wahrnehmen und unser Ge-
hirn Eindrücke sofort in einer beste-
henden Schublade ablegt. Wir möch-
ten aber dazu beitragen, dass Men-
schen ihrem ersten Urteil misstrauen
lernen.
Als Künstlerin versuche ich das erstens
auszuhebeln, indem ich bestimmte Fa-
cetten zeige, die für mich interessant
sind und von denen so viele glauben,
sie seien bei bestimmten Menschen
nicht oder nicht mehr vorhanden: Un-
versehrtheit und Stärke. Der Betrachter
wird im besten Fall also keinen Unter-
schied machen können zwischen den
Portraitierten, die häufig nur über ihr
Leben in einem Frauenhaus oder ihre
Behinderung wahrgenommen werden,
und solchen, die umgangssprachlich
als „normal“ gelten. Wir wollen auch
zum Ausdruck bringen, dass Menschen
nie nur das Eine sind: eingeschränkt,
gedemütigt und verletzt. Ein Mensch
hat immer mehr als nur eine Facette.
Der zweite Hebel: Zu jedem Portrait
gibt es vier kurze Beschreibungen, aber
nur eine davon trifft zu. Durch das Be-
trachten der Portraits im Zusammen-
spiel mit diesem Quiz soll der Betrach-
ter sich mit seinen „Schubladen“ im
Kopf auseinandersetzen können: unbe-
obachtet im Stillen oder im Dialog mit
anderen.
Zum Schutz der portraitierten Men-
schen werden die Bilderrätsel nicht
eins zu eins aufgelöst. Alle, die mitma-
chen, bekommen jedoch eine Treffer-
quote. Quizzen Sie im Familien-, Freun-
des- und Kollegenkreis oder mit Schü-
lern!
Das gemeinsame Ziel: eine große, in-
teraktive, virtuelle Ausstellung mit
mindestens 200 Portraits für ein vorur-
teilsfreies Miteinander.
Wenn Sie nicht so mobil sind, um die
Ausstellung zu besuchen, aber auch
quizzen wollen, können Sie das auf der

Das Projekt „Schubladen online“
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Internetseite: www.schubladen.online.
Klicken Sie oben auf den Button „Zum
Quiz“ und testen Sie Ihre Menschen-
kenntnis.“
Bis zum Ende des Jahres befindet sich
die Ausstellung in Essen im Foyer des
LVR-Klinikums Essen, Virchowstraße
174, 45147 Essen, täglich geöffnet von
4:30 Uhr bis 22 Uhr, der Eintritt ist frei.
Danach geht sie ins Schlossmuseum
nach Jever, ins Stadtmuseum Euskir-

chen, ins Cottbuser Rathaus und in die
Citykirche nach Mönchengladbach.
Ausserdem gibt es ab 2018 die Möglich-
keit, an Workshops teilzunehmen. Mit
dem mobilen Workshop „Inklusion
macht schön“ gibt Meike Hahnraths,

gemeinsam mit ihrem Team, sechs
Menschen mit und ohne Behinderung
in einem eintägigen Workshop prakti-
sche Anleitungen und Tipps, ihr äuße-
res Bild positiv zu beeinflussen und zu
stärken, damit sich auch die innere Hal-
tung verbessert. Es geht um Kleidungs-
stil, Farben, Frisuren, Make-up, Brillen-
formen und Tipps beim Posieren vor
der Kamera. Der Workshop endet dann
mit einem Portraitshooting – wie beim
Kunstprojekt „Schubladen“.

Die Workshops kommen zu Ihnen; alle
Teilnehmer bekommen ihr eigenes
Working-Book und Art-Portrait. Wer
einen Workshop veranstalten möchte,
wendet sich bitte direkt an die Künstle-
rin.

Erfolgreiche Handy-Aktion
Die KED im Bistum Aachen e.V. hat erfolgreich die Aktion „Missio hilft“ unter-
stützt, indem sie einen von zwei Sammelpunkten in Mönchengladbach eingerich-
tet hat. Missio sammelt Handys, um einerseits die enthaltenen Rohstoffe zu recy-
celn und andererseits noch nutzbare Handys zur Wiederverwendung aufzuberei-
ten. Der Erlös geht an die „Aktion Schutzengel, für Familien in Not“.
Fast 10 Kilogramm ausrangierter Handys kamen so zusammen und konnten Mis-
sio übergeben werden.
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Eltern wissen das: Die Kinder werden
schnell erwachsen. Und das gilt eben
nicht nur für die leiblichen – sondern
auch für das „Ziehkind“ KED. Die Ka-
tholische Elternschaft im Erzbistum
Köln ist dieses Jahr 50 geworden. Ein
guter Anlass das Erreichte zu feiern.
Das hat die Kölner KED Ende Novem-
ber gemacht.
Schule und Eltern seien doch ein un-
gleiches Paar, bemerkte die Vorsit-
zende der KED Köln, Andrea Honecker,
in ihrem Grußwort an die mehr als 60
Gäste. Zusammen müssten Eltern und
Schule an einem Strang ziehen, um die
Kinder zu erziehen „und obendrein zu
bilden“. Und wo könnte die KED ihr Ju-
biläum auch passender feiern, als in
einer Bildungsstätte: im Museum Ko-
lumba, dem eindrucksvollen Kunstmu-
seum des Erzbistums Köln. Ausgestellt
werden hier aktuell antike Gegen-
stände aus der Römerzeit wie Gläser
und Vasen. Gegenübergestellt sind sie
ähnlichen Gegenständen aus der Mo-
derne, zum Beispiel einem Teeservice
des Produktdesigners Wagenfeld –
einem Schüler der Bauhaus-Kunst-
schule in den 1920er Jahren.
Dr. Stefan Kraus, Direktor des Kolumba-
Museums, wies in seinem Festvortrag
„Verteidigung der Kindheit - Plädoyer
für ästhetische Bildung“ unter ande-
rem auf den Wert von Langeweile für

die Entwicklung von Kindern hin. Au-
ßerdem bräuchten Kinder Zeit, Dinge
auszuprobieren und ohne Anleitung
selbst herauszufinden.
Dr. Bernadette Schwarz-Boennecke,
Leiterin der Hauptabteilung Schule
und Hochschule im Erzbistum Köln,
würdigte in ihrem Grußwort das eh-
renamtliche Engagement von Vor-
stand und Mitgliedern der KED Köln.
Und auch die Bundesvorsitzende der
KED, Marie-Theres Kastner, gratulierte
dem Kölner Diözesanverband bei der
Feier und überreichte ein Geschenk.
Vor 50 Jahren, so Andrea Honecker,
habe Kardinal Frings die Pfarrer im Erz-
bistum dazu aufgefordert, engagierte
Eltern für die Mitarbeit in der neu zu
gründenden Katholischen Elternschaft
zu finden. Das Zweite Vatikanische
Konzil hatte kurz zuvor die Laienmit-
wirkung in der Kirche gestärkt. 50
Jahre später sei der Auftrag an die ka-
tholischen Eltern, sich in der Elternmit-
wirkung einzubringen, immer noch ge-
nauso aktuell. 
Mitwirkung erfordert Austausch. Umso
schöner, dass viele unterschiedliche
Gäste kamen, um mit der KED zu fei-
ern: neben den Ansprechpartnern aus
dem Generalvikariat Vertreter anderer
Verbände, mehrerer Bildungswerke
und von Schulen und Kitas.
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50 Jahre wie ein Tag
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Das Vorstandsteam der Katholischen
Elternschaft Deutschlands im Erzbis-
tum Paderborn hat eine neue Zusam-
mensetzung. Bei der jüngsten Haupt-
versammlung der KED Paderborn am
25.11.17 im Mariengymnasium Arnsberg
wählten die dortigen Delegierten Tho-
mas Horster-Möller aus Dortmund und
Elmar Grewe aus Meschede neu in die-
ses Gremium. Weiterhin dabei sind Syl-
via Wawrzinek aus Dortmund und
Frank Spiegel aus Brakel.
Der neu gewählte Vorstand der KED
Paderborn trifft sich in einigen Wo-
chen, um satzungsgemäß aus seinen
Reihen den Vorsitz und die Stellvertre-
tung zu bestimmen.
Inhaltlich diskutierten die anwesenden
Schulpflegschaftsvertreterinnen und 
-vertreter vor allem die Modalitäten
der Option zur G9-Rückkehr; dies wird
auch von den katholischen Schulen im
Erzbistum mehrheitlich erwogen und
auch von den Eltern befürwortet.
Anders als bei den öffentlichen Schu-
len liegt aber die Entscheidung nicht
bei der jeweiligen Schulkonferenz, son-
dern sie wird bei Ersatzschulen vom
Schulträger im Einvernehmen mit der
Schulleitung getroffen. Erste Schulen

haben ihren internen Mei-
nungsbildungsprozess be-
reits abgeschlossen und grünes Licht
für eine Rückkehr zu G9 erhalten.
Vielen Eltern ist wichtig, die durchaus
als solche empfundenen „G8-Errun-
genschaften“ (u.a. organisierter, teil-
weise verbindlicher Ganztagsbetrieb,
Mittagstisch u.a.) jetzt nicht zur Dispo-
sition zu stellen. Mehrheitlich wird
eine pädagogische, schülerorientierte
Gestaltung der G9-Rückkehr ge-
wünscht, die auch die Eltern nach
Möglichkeit zum Mitüberlegen und –
gestalten einlädt. 

Roland Gottwald, Geschäftsführer
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Neuer Vorstand der KED Paderborn 

KED im Erzbistum Paderborn

v.l.: Thomas Horster-Möller,
Frank Spiegel, Sylvia Wawrzi-
nek, Elmar Grewe, Roland
Gottwald (Geschäftsführer)

LITERATURHINWEIS
THEMA JUGEND, Heft 3/2017: RESPEKT IM NETZ

Seit der Entwicklung des ersten Inter-
netbrowsers 1989 können wir eine ra-
sante Weiterentwicklung der internet-
basierten Medien erleben. Moderne
Kommunikationsformen sind fester
Bestandteil unseres Alltags geworden,
insbesondere für Kinder und Jugendli-
che. Mit dieser Mediennutzung sind
ethische Fragen verbunden: Wie kön-
nen Respekt, Gerechtigkeit und Teil-
habe im digitalen Raum gestaltet wer-
den? Welchen Beitrag können Fach-
kräfte leisten?

Diese Ausgabe der THEMA JUGEND fo-
kussiert ethische Aspekte einer digita-
len Lebenswelt, u.a.: Mög lichkeiten
eines guten und gerechten Lebens on-
line, Erfahrungsräume digitaler Teil-
habe für Kinder und Jugendliche,  Wan-
del von Kinder- und Jugendarbeit im
Zeitalter der Digitalisierung .
THEMA JUGEND kostet 2,- Euro pro
Exemplar zzgl. Versandkosten. 
Bestellungen an: Kath. LAG Kinder- und
Jugendschutz NRW e.V.
www.thema-jugend.de



Der KED Kurier – die Mitgliederinfor-
mation der KED in NRW – erscheint
dreimal im Jahr und ist erhältlich bei
der KED in NRW oder bei der KED in
Ihrem Bistum.
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